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Präambel 3

Präambel

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 61 Buchstabe c und Artikel 67 Absatz 1,

auf Vorschlag der Kommission1, nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments2,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Gemeinschaft hat sich zum Ziel gesetzt, einen Raum der Freiheit, der Sicherheit
und des Rechts, in dem der freie Personenverkehr gewährleistet ist, zu erhalten und
weiterzuentwickeln. Zum schrittweisen Aufbau dieses Raums hat die Gemeinschaft
unter anderem im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen die für das
reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts erforderlichen Maßnahmen zu erlassen.

(2) Die Unterschiede zwischen bestimmten einzelstaatlichen Vorschriften über die gericht-
liche Zuständigkeit und die Anerkennung von Entscheidungen erschweren das reibungs-
lose Funktionieren des Binnenmarkts. Es ist daher unerlässlich, Bestimmungen zu er-
lassen, um die Vorschriften über die internationale Zuständigkeit in Zivilund Han-
delssachen zu vereinheitlichen und die Formalitäten im Hinblick auf eine rasche und
unkomplizierte Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen aus den durch
diese Verordnung gebundenen Mitgliedstaaten zu vereinfachen.

(3) Dieser Bereich fällt unter die justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen im Sinne von
Artikel 65 des Vertrags.

(4) Nach dem in Artikel 5 des Vertrags niedergelegten Subsidiaritäts- und Verhältnismä-
ßigkeitsprinzip können die Ziele dieser Verordnung auf der Ebene der Mitgliedstaaten
nicht ausreichend erreicht werden; sie können daher besser auf Gemeinschaftsebene
erreicht werden. Diese Verordnung beschränkt sich auf das zur Erreichung dieser Ziele
notwendige Mindestmaß und geht nicht über das dazu Erforderliche hinaus.

(5) Am 27. September 1968 schlossen die Mitgliedstaaten auf der Grundlage von Arti-
kel 293 vierter Gedankenstrich des Vertrags das Übereinkommen von Brüssel über
die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in
Zivil- und Handelssachen, dessen Fassung durch die Übereinkommen über den Beitritt
der neuen Mitgliedstaaten zu diesem Übereinkommen4 geändert wurde (nachstehend
Brüsseler Übereinkommen genannt). Am 16. September 1988 schlossen die Mitglied-
staaten und die EFTA-Staaten das Übereinkommen von Lugano über die gerichtliche

1ABl. C 376 vom 28.12.1999, S. 1.
2Stellungnahme vom 21.9.2000 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).
3ABl. C 117 vom 26.4.2000, S. 6.
4ABl. L 299 vom 31.12.1972, S. 32.

ABl. L 304 vom 30.10.1978, S. 1.
ABl. L 388 vom 31.12.1982, S. 1.
ABl. L 285 vom 3.10.1989, S. 1.
ABl. C 15 vom 15.1.1997, S. 1.
Siehe konsolidierte Fassung in ABl. C 27 vom 26.1.1998, S. 1.
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Präambel 4

Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Han-
delssachen, das ein Parallelübereinkommen zu dem Brüsseler Übereinkommen von 1968
darstellt. Diese Übereinkommen waren inzwischen Gegenstand einer Revision; der Rat
hat dem Inhalt des überarbeiteten Textes zugestimmt. Die bei dieser Revision erzielten
Ergebnisse sollten gewahrt werden.

(6) Um den freien Verkehr der Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen zu gewähr-
leisten, ist es erforderlich und angemessen, dass die Vorschriften über die gerichtliche
Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen im We-
ge eines Gemeinschaftsrechtsakts festgelegt werden, der verbindlich und unmittelbar
anwendbar ist.

(7) Der sachliche Anwendungsbereich dieser Verordnung sollte sich, von einigen genau
festgelegten Rechtsgebieten abgesehen, auf den wesentlichen Teil des Zivil- und Han-
delsrechts erstrecken.

(8) Rechtsstreitigkeiten, die unter diese Verordnung fallen, müssen einen Anknüpfungs-
punkt an das Hoheitsgebiet eines der Mitgliedstaaten aufweisen, die durch diese Ver-
ordnung gebunden sind. Gemeinsame Zuständigkeitsvorschriften sollten demnach grund-
sätzlich dann Anwendung finden, wenn der Beklagte seinen Wohnsitz in einem dieser
Mitgliedstaaten hat.

(9) Beklagte ohne Wohnsitz in einem Mitgliedstaat unterliegen im Allgemeinen den na-
tionalen Zuständigkeitvorschriften, die im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats gelten, in
dem sich das angerufene Gericht befindet, während Beklagte mit Wohnsitz in einem
Mitgliedstaat, der durch diese Verordnung nicht gebunden ist, weiterhin dem Brüsseler
Übereinkommen unterliegen.

(10) Um den freien Verkehr gerichtlicher Entscheidungen zu gewährleisten, sollten die in ei-
nem durch diese Verordnung gebundenen Mitgliedstaat ergangenen Entscheidungen in
einem anderen durch diese Verordnung gebundenen Mitgliedstaat anerkannt und voll-
streckt werden, und zwar auch dann, wenn der Vollstreckungsschuldner seinen Wohn-
sitz in einem Drittstaat hat.

(11) Die Zuständigkeitsvorschriften müssen in hohem Maße vorhersehbar sein und sich
grundsätzlich nach dem Wohnsitz des Beklagten richten, und diese Zuständigkeit muss
stets gegeben sein außer in einigen genau festgelegten Fällen, in denen aufgrund des
Streitgegenstands oder der Vertragsfreiheit der Parteien ein anderes Anknüpfungskri-
terium gerechtfertigt ist. Der Sitz juristischer Personen muss in der Verordnung selbst
definiert sein, um die Transparenz der gemeinsamen Vorschriften zu stärken und Kom-
petenzkonflikte zu vermeiden.

(12) Der Gerichtsstand des Wohnsitzes des Beklagten muss durch alternative Gerichtsstän-
de ergänzt werden, die entweder aufgrund der engen Verbindung zwischen Gericht und
Rechtsstreit oder im Interesse einer geordneten Rechtspflege zuzulassen sind.

(13) Bei Versicherungs-, Verbraucher- und Arbeitssachen sollte die schwächere Partei durch
Zuständigkeitsvorschriften geschützt werden, die für sie günstiger sind als die allgemei-
ne Regelung.
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Präambel 5

(14) Vorbehaltlich der in dieser Verordnung festgelegten ausschließlichen Zuständigkeiten
muss die Vertragsfreiheit der Parteien hinsichtlich der Wahl des Gerichtsstands, außer
bei Versicherungs-, Verbraucher- und Arbeitssachen, wo nur eine begrenztere Vertrags-
freiheit zulässig ist, gewahrt werden.

(15) Im Interesse einer abgestimmten Rechtspflege müssen Parallelverfahren so weit wie
möglich vermieden werden, damit nicht in zwei Mitgliedstaaten miteinander unverein-
bare Entscheidungen ergehen. Es sollte eine klare und wirksame Regelung zur Klärung
von Fragen

der Rechtshängigkeit und der im Zusammenhang stehenden Verfahren sowie zur Ver-
hinderung von Problemen vorgesehen werden, die sich aus der einzelstaatlich unter-
schiedlichen Festlegung des Zeitpunkts ergeben, von dem an ein Verfahren als rechts-
hängig gilt. Für die Zwecke dieser Verordnung sollte dieser Zeitpunkt autonom festge-
legt werden.

(16) Das gegenseitige Vertrauen in die Justiz im Rahmen der Gemeinschaft rechtfertigt, dass
die in einem Mitgliedstaat ergangenen Entscheidungen, außer im Falle der Anfechtung,
von Rechts wegen, ohne ein besonderes Verfahren, anerkannt werden.

(17) Aufgrund dieses gegenseitigen Vertrauens ist es auch gerechtfertigt, dass das Verfahren,
mit dem eine in einem anderen Mitgliedstaat ergangene Entscheidung für vollstreck-
bar erklärt wird, rasch und effizient vonstatten geht. Die Vollstreckbarerklärung einer
Entscheidung muss daher fast automatisch nach einer einfachen formalen Prüfung der
vorgelegten Schriftstücke erfolgen, ohne dass das Gericht die Möglichkeit hat, von
Amts wegen eines der in dieser Verordnung vorgesehenen Vollstreckungshindernisse
aufzugreifen.

(18) Zur Wahrung seiner Verteidigungsrechte muss der Schuldner jedoch gegen die Voll-
streckbarerklärung einen Rechtsbehelf im Wege eines Verfahrens mit beiderseitigem
rechtlichen Gehör einlegen können, wenn er der Ansicht ist, dass einer der Gründe für
die Versagung der Vollstreckung vorliegt. Die Möglichkeit eines Rechtsbehelfs muss
auch für den Antragsteller gegeben sein, falls sein Antrag auf Vollstreckbarerklärung
abgelehnt worden ist.

(19) Um die Kontinuität zwischen dem Brüsseler Übereinkommen und dieser Verordnung
zu wahren, sollten Übergangsvorschriften vorgesehen werden. Dies gilt auch für die
Auslegung der Bestimmungen des Brüsseler Übereinkommens durch den Gerichtshof
der Europäischen Gemeinschaften. Ebenso sollte das Protokoll von 19715 auf Verfah-
ren, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bereits anhängig sind,
anwendbar bleiben.

(20) Das Vereinigte Königreich und Irland haben gemäß Artikel 3 des dem Vertrag über
die Europäische Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft beigefügten Protokolls über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands

5ABl. L 204 vom 2.8.1975, S. 28.
ABl. L 304 vom 30.10.1978, S. 1.
ABl. L 388 vom 31.12.1982, S. 1.
ABl. L 285 vom 3.10.1989, S. 1.
ABl. C 15 vom 15.1.1997, S. 1.
Siehe konsolidierte Fassung in ABl. C 27 vom 26.1.1998, S. 28.
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Präambel 6

schriftlich mitgeteilt, dass sie sich an der Annahme und Anwendung dieser Verordnung
beteiligen möchten.

(21) Dänemark beteiligt sich gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die Europäi-
sche Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefüg-
ten Protokolls über die Position Dänemarks nicht an der Annahme dieser Verordnung,
die daher für Dänemark nicht bindend und ihm gegenüber nicht anwendbar ist.

(22) Da in den Beziehungen zwischen Dänemark und den durch diese Verordnung gebunde-
nen Mitgliedstaaten das Brüsseler Übereinkommen in Geltung ist, ist dieses sowie das
Protokoll von 1971 im Verhältnis zwischen Dänemark und den durch diese Verordnung
gebundenen Mitgliedstaaten weiterhin anzuwenden.

(23) Das Brüsseler Übereinkommen gilt auch weiter hinsichtlich der Hoheitsgebiete der Mit-
gliedstaaten, die in seinen territorialen Anwendungsbereich fallen und die aufgrund der
Anwendung von Artikel 299 des Vertrags von der vorliegenden Verordnung ausgeschlos-
sen sind.

(24) Im Interesse der Kohärenz ist ferner vorzusehen, dass die in spezifischen Gemeinschafts-
rechtsakten enthaltenen Vorschriften über die Zuständigkeit und die Anerkennung von
Entscheidungen durch diese Verordnung nicht berührt werden.

(25) Um die internationalen Verpflichtungen, die die Mitgliedstaaten eingegangen sind, zu
wahren, darf sich diese Verordnung nicht auf von den Mitgliedstaaten geschlossene
Übereinkommen in besonderen Rechtsgebieten auswirken.

(26) Um den verfahrensrechtlichen Besonderheiten einiger Mitgliedstaaten Rechnung zu
tragen, sollten die in dieser Verordnung vorgesehenen Grundregeln, soweit erforder-
lich, gelockert werden. Hierzu sollten bestimmte Vorschriften aus dem Protokoll zum
Brüsseler Übereinkommen in die Verordnung übernommen werden.

(27) Um in einigen Bereichen, für die in dem Protokoll zum Brüsseler Übereinkommen
Sonderbestimmungen enthalten waren, einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen,
sind in dieser Verordnung für einen Übergangszeitraum Bestimmungen vorgesehen, die
der besonderen Situation in einigen Mitgliedstaaten Rechnung tragen.

(28) Spätestens fünf Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung unterbreitet die Kom-
mission einen Bericht über deren Anwendung. Dabei kann sie erforderlichenfalls auch
Anpassungsvorschläge vorlegen.

(29) Die Anhänge I bis IV betreffend die innerstaatlichen Zuständigkeitsvorschriften, die
Gerichte oder sonst befugten Stellen und die Rechtsbehelfe sind von der Kommission
anhand der von dem betreffenden Mitgliedstaat mitgeteilten Änderungen zu ändern.
Änderungen der Anhänge V und VI sind gemäß dem Beschluss 1999/468/EG des
Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der
Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse6 zu beschließen

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
6ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
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Anwendungsbereich 7

KAPITEL I
ANWENDUNGSBEREICH

Artikel 1

(1) Diese Verordnung ist in Zivil- und Handelssachen anzuwenden, ohne dass es auf die
Art der Gerichtsbarkeit ankommt. Sie erfasst insbesondere nicht Steuer- und Zollsachen
sowie verwaltungsrechtliche Angelegenheiten.

(2) Sie ist nicht anzuwenden auf:

a) den Personenstand, die Rechts- und Handlungsfähigkeit sowie die gesetzliche Ver-
tretung von natürlichen Personen, die ehelichen Güterstände, das Gebiet des
Erbrechts einschließlich des Testamentsrechts;

b) Konkurse, Vergleiche und ähnliche Verfahren;

c) die soziale Sicherheit;

d) die Schiedsgerichtsbarkeit.

(3) In dieser Verordnung bedeutet der Begriff Mitgliedstaat jeden Mitgliedstaat mit Aus-
nahme des Königreichs Dänemark.

KAPITEL II
ZUSTÄNDIGKEIT

Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften

Artikel 2

(1) Vorbehaltlich der Vorschriften dieser Verordnung sind Personen, die ihren Wohnsitz im
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats haben, ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit
vor den Gerichten dieses Mitgliedstaats zu verklagen.

(2) Auf Personen, die nicht dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren Wohnsitz haben, angehö-
ren, sind die für Inländer maßgebenden Zuständigkeitsvorschriften anzuwenden.

Artikel 3

(1) Personen, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats haben, können vor
den Gerichten eines anderen Mitgliedstaats nur gemäß den Vorschriften der Abschnitte
2 bis 7 dieses Kapitels verklagt werden.

(2) Gegen diese Personen können insbesondere nicht die in Anhang I aufgeführten inner-
staatlichen Zuständigkeitsvorschriften geltend gemacht werden.
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Zuständigkeit 8

Artikel 4

(1) Hat der Beklagte keinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats, so bestimmt
sich vorbehaltlich der Artikel 22 und 23 die Zuständigkeit der Gerichte eines jeden
Mitgliedstaats nach dessen eigenen Gesetzen.

(2) Gegenüber einem Beklagten, der keinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitglied-
staats hat, kann sich jede Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitglied-
staats hat, in diesem Staat auf die dort geltenden Zuständigkeitsvorschriften, insbe-
sondere auf die in Anhang I aufgeführten Vorschriften, wie ein Inländer berufen, ohne
dass es auf ihre Staatsangehörigkeit ankommt.

Abschnitt 2
Besondere Zuständigkeiten

Artikel 5

Eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat, kann in einem
anderen Mitgliedstaat verklagt werden:

1. a) wenn ein Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag den Gegenstand des Verfah-
rens bilden, vor dem Gericht des Ortes, an dem die Verpflichtung erfüllt worden
ist oder zu erfüllen wäre;

b) im Sinne dieser Vorschrift und sofern nichts anderes vereinbart worden ist ist der
Erfüllungsort der Verpflichtung
für den Verkauf beweglicher Sachen der Ort in einem Mitgliedstaat, an dem sie
nach dem Vertrag geliefert worden sind oder hätten geliefert werden müssen; für
die Erbringung von Dienstleistungen der Ort in einem Mitgliedstaat, an dem sie
nach dem Vertrag erbracht worden sind oder hätten erbracht werden müssen;

c) ist Buchstabe b) nicht anwendbar, so gilt Buchstabe a);

2. wenn es sich um eine Unterhaltssache handelt, vor dem Gericht des Ortes, an dem der
Unterhaltsberechtigte seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, oder
im Falle einer Unterhaltssache, über die im Zusammenhang mit einem Verfahren in
Bezug auf den Personenstand zu entscheiden ist, vor dem nach seinem Recht für dieses
Verfahren zuständigen Gericht, es sei denn, diese Zuständigkeit beruht lediglich auf
der Staatsangehörigkeit einer der Parteien;

3. wenn eine unerlaubte Handlung oder eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung
gleichgestellt ist, oder wenn Ansprüche aus einer solchen Handlung den Gegenstand
des Verfahrens bilden, vor dem Gericht des Ortes, an dem das schädigende Ereignis
eingetreten ist oder einzutreten droht;

4. wenn es sich um eine Klage auf Schadensersatz oder auf Wiederherstellung des früheren
Zustands handelt, die auf eine mit Strafe bedrohte Handlung gestützt wird, vor dem
Strafgericht, bei dem die öffentliche Klage erhoben ist, soweit dieses Gericht nach
seinem Recht über zivilrechtliche Ansprüche erkennen kann;
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Zuständigkeit 9

5. wenn es sich um Streitigkeiten aus dem Betrieb einer Zweigniederlassung, einer Agentur
oder einer sonstigen Niederlassung handelt, vor dem Gericht des Ortes, an dem sich
diese befindet;

6. wenn sie in ihrer Eigenschaft als Begründer, trustee oder Begünstigter eines trust in
Anspruch genommen wird, der aufgrund eines Gesetzes oder durch schriftlich vor-
genommenes oder schriftlich bestätigtes Rechtsgeschäft errichtet worden ist, vor den
Gerichten des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet der trust seinen Sitz hat;

7. wenn es sich um eine Streitigkeit wegen der Zahlung von Berge- und Hilfslohn han-
delt, der für Bergungs- oder Hilfeleistungsarbeiten gefordert wird, die zugunsten einer
Ladung oder einer Frachtforderung erbracht worden sind, vor dem Gericht, in dessen
Zuständigkeitsbereich diese Ladung oder die entsprechende Frachtforderung

a) mit Arrest belegt worden ist, um die Zahlung zu gewährleisten, oder
b) mit Arrest hätte belegt werden können, jedoch dafür eine Bürgschaft oder eine

andere Sicherheit geleistet worden ist;

diese Vorschrift ist nur anzuwenden, wenn behauptet wird, dass der Beklagte Rechte
an der Ladung oder an der Frachtforderung hat oder zur Zeit der Bergungs- oder
Hilfeleistungsarbeiten hatte.

Artikel 6

Eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat, kann auch ver-
klagt werden:

1. wenn mehrere Personen zusammen verklagt werden, vor dem Gericht des Ortes, an
dem einer der Beklagten seinen Wohnsitz hat, sofern zwischen den Klagen eine so
enge Beziehung gegeben ist, dass eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung
geboten erscheint, um zu vermeiden, dass in getrennten Verfahren widersprechende
Entscheidungen ergehen könnten;

2. wenn es sich um eine Klage auf Gewährleistung oder um eine Interventionsklage han-
delt, vor dem Gericht des Hauptprozesses, es sei denn, dass die Klage nur erhoben
worden ist, um diese Person dem für sie zuständigen Gericht zu entziehen;

3. wenn es sich um eine Widerklage handelt, die auf denselben Vertrag oder Sachverhalt
wie die Klage selbst gestützt wird, vor dem Gericht, bei dem die Klage selbst anhängig
ist;

4. wenn ein Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag den Gegenstand des Verfah-
rens bilden und die Klage mit einer Klage wegen dinglicher Rechte an unbeweglichen
Sachen gegen denselben Beklagten verbunden werden kann, vor dem Gericht des Mit-
gliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die unbewegliche Sache belegen ist.

Artikel 7

Ist ein Gericht eines Mitgliedstaats nach dieser Verordnung zur Entscheidung in Verfahren
wegen einer Haftpflicht aufgrund der Verwendung oder des Betriebs eines Schiffes zuständig,
so entscheidet dieses oder ein anderes an seiner Stelle durch das Recht dieses Mitgliedstaats
bestimmtes Gericht auch über Klagen auf Beschränkung dieser Haftung.
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Zuständigkeit 10

Abschnitt 3
Zuständigkeit für Versicherungssachen

Artikel 8

Für Klagen in Versicherungssachen bestimmt sich die Zuständigkeit unbeschadet des Artikels
4 und des Artikels 5 Nummer 5 nach diesem Abschnitt.

Artikel 9

(1) Ein Versicherer, der seinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat, kann
verklagt werden:

a) vor den Gerichten des Mitgliedstaats, in dem er seinen Wohnsitz hat,

b) in einem anderen Mitgliedstaat bei Klagen des Versicherungsnehmers, des Ver-
sicherten oder des Begünstigten vor dem Gericht des Ortes, an dem der Kläger
seinen Wohnsitz hat, oder

c) falls es sich um einen Mitversicherer handelt, vor dem Gericht eines Mitglied-
staats, bei dem der federführende Versicherer verklagt wird.

(2) Hat der Versicherer im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats keinen Wohnsitz, besitzt er
aber in einem Mitgliedstaat eine Zweigniederlassung, Agentur oder sonstige Niederlas-
sung, so wird er für Streitigkeiten aus ihrem Betrieb so behandelt, wie wenn er seinen
Wohnsitz im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats hätte.

Artikel 10

Bei der Haftpflichtversicherung oder bei der Versicherung von unbeweglichen Sachen kann
der Versicherer außerdem vor dem Gericht des Ortes, an dem das schädigende Ereignis
eingetreten ist, verklagt werden. Das Gleiche gilt, wenn sowohl bewegliche als auch unbe-
wegliche Sachen in ein und demselben Versicherungsvertrag versichert und von demselben
Schadensfall betroffen sind.

Artikel 11

(1) Bei der Haftpflichtversicherung kann der Versicherer auch vor das Gericht, bei dem die
Klage des Geschädigten gegen den Versicherten anhängig ist, geladen werden, sofern
dies nach dem Recht des angerufenen Gerichts zulässig ist.

(2) Auf eine Klage, die der Geschädigte unmittelbar gegen den Versicherer erhebt, sind
die Artikel 8, 9 und 10 anzuwenden, sofern eine solche unmittelbare Klage zulässig ist.

(3) Sieht das für die unmittelbare Klage maßgebliche Recht die Streitverkündung gegen
den Versicherungsnehmer oder den Versicherten vor, so ist dasselbe Gericht auch für
diese Personen zuständig.
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Artikel 12

(1) Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 11 Absatz

3 kann der Versicherer nur vor den Gerichten des Mitgliedstaats klagen, in dessen Ho-
heitsgebiet der Beklagte seinen Wohnsitz hat, ohne Rücksicht darauf, ob dieser Versi-
cherungsnehmer, Versicherter oder Begünstigter ist.

(2) Die Vorschriften dieses Abschnitts lassen das Recht unberührt, eine Widerklage vor
dem Gericht zu erheben, bei dem die Klage selbst gemäß den Bestimmungen dieses
Abschnitts anhängig ist.

Artikel 13

Von den Vorschriften dieses Abschnitts kann im Wege der Vereinbarung nur abgewichen
werden:

1. wenn die Vereinbarung nach der Entstehung der Streitigkeit getroffen wird,

2. wenn sie dem Versicherungsnehmer, Versicherten oder Begünstigten die Befugnis ein-
räumt, andere als die in diesem Abschnitt angeführten Gerichte anzurufen,

3. wenn sie zwischen einem Versicherungsnehmer und einem Versicherer, die zum Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in dem-
selben Mitgliedstaat haben, getroffen ist, um die Zuständigkeit der Gerichte dieses
Staates auch für den Fall zu begründen, dass das schädigende Ereignis im Ausland
eintritt, es sei denn, dass eine solche Vereinbarung nach dem Recht dieses Staates
nicht zulässig ist,

4. wenn sie von einem Versicherungsnehmer geschlossen ist, der seinen Wohnsitz nicht
in einem Mitgliedstaat hat, ausgenommen soweit sie eine Versicherung, zu deren Ab-
schluss eine gesetzliche Verpflichtung besteht, oder die Versicherung von unbeweglichen
Sachen in einem Mitgliedstaat betrifft, oder

5. wenn sie einen Versicherungsvertrag betrifft, soweit dieser eines oder mehrere der in
Artikel 14 aufgeführten Risiken deckt.

Artikel 14

Die in Artikel 13 Nummer 5 erwähnten Risiken sind die folgenden:

1. sämtliche Schäden

a) an Seeschiffen, Anlagen vor der Küste und auf hoher See oder Luftfahrzeugen aus
Gefahren, die mit ihrer Verwendung zu gewerblichen Zwecken verbunden sind,

b) an Transportgütern, ausgenommen Reisegepäck der Passagiere, wenn diese Güter
ausschließlich oder zum Teil mit diesen Schiffen oder Luftfahrzeugen befördert
werden;
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2. Haftpflicht aller Art, mit Ausnahme der Haftung für Personenschäden an Passagieren
oder Schäden an deren Reisegepäck,

a) aus der Verwendung oder dem Betrieb von Seeschiffen, Anlagen oder Luftfahr-
zeugen gemäß Nummer 1 Buchstabe a), es sei denn, dass was die letztgenannten
betrifft nach den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem das Luftfahrzeug
eingetragen ist, Gerichtsstandsvereinbarungen für die Versicherung solcher Risi-
ken untersagt sind,

b) für Schäden, die durch Transportgüter während einer Beförderung im Sinne von
Nummer 1 Buchstabe b) verursacht werden;

3. finanzielle Verluste im Zusammenhang mit der Verwendung oder dem Betrieb von See-
schiffen, Anlagen oder Luftfahrzeugen gemäß Nummer 1 Buchstabe a), insbesondere
Fracht- oder Charterverlust;

4. irgendein zusätzliches Risiko, das mit einem der unter den Nummern 1 bis 3 genannten
Risiken in Zusammenhang steht;

5. unbeschadet der Nummern 1 bis 4 alle Großrisiken entsprechend der Begriffsbestim-
mung in der Richtlinie 73/239/EWG des Rates 7, geändert durch die Richtlinie
88/357/EWG8 und die Richtlinie 90/618/EWG9, in der jeweils geltenden Fassung.

Abschnitt 4
Zuständigkeit bei Verbrauchersachen

Artikel 15

(1) Bilden ein Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag, den eine Person, der Verbrau-
cher, zu einem Zweck geschlossen hat, der nicht der beruflichen oder gewerblichen
Tätigkeit dieser Person zugerechnet werden kann, den Gegenstand des Verfahrens, so
bestimmt sich die Zuständigkeit unbeschadet des Artikels 4 und des Artikels 5 Nummer
5 nach diesem Abschnitt,

a) wenn es sich um den Kauf beweglicher Sachen auf Teilzahlung handelt,

b) wenn es sich um ein in Raten zurückzuzahlendes Darlehen oder ein anderes Kre-
ditgeschäft handelt, das zur Finanzierung eines Kaufs derartiger Sachen bestimmt
ist, oder

c) in allen anderen Fällen, wenn der andere Vertragspartner in dem Mitgliedstaat, in
dessen Hoheitsgebiet der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, eine berufliche oder
gewerbliche Tätigkeit ausübt oder eine solche auf irgend einem Wege auf die-
sen Mitgliedstaat oder auf mehrere Staaten, einschließlich dieses Mitgliedstaats,
ausrichtet und der Vertrag in den Bereich dieser Tätigkeit fällt.

7ABl. L 228 vom 16.8.1973, S. 3. Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 2000/26/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates (ABl. L 181 vom 20.7.2000, S. 65).

8ABl. L 172 vom 4.7.1988, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 2000/26/EG.
9ABl. L 330 vom 29.11.1990, S. 44.
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(2) Hat der Vertragspartner des Verbrauchers im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats keinen
Wohnsitz, besitzt er aber in einem Mitgliedstaat eine Zweigniederlassung, Agentur oder
sonstige Niederlassung, so wird er für Streitigkeiten aus ihrem etrieb so behandelt, wie
wenn er seinen Wohnsitz im oheitsgebiet dieses Staates hätte.

(3) Dieser Abschnitt ist nicht auf Beförderungsverträge mit Ausnahme von Reiseverträgen,
die für einen Pauschalpreis kombinierte Beförderungs- und Unterbringungsleistungen
vorsehen, anzuwenden.

Artikel 16

(1) Die Klage eines Verbrauchers gegen den anderen Vertragspartner kann entweder vor
den Gerichten des Mitgliedstaats erhoben werden, in dessen Hoheitsgebiet dieser Ver-
tragspartner seinen Wohnsitz hat, oder vor dem Gericht des Ortes, an dem der Ver-
braucher seinen Wohnsitz hat.

(2) Die Klage des anderen Vertragspartners gegen den Verbraucher kann nur vor den
Gerichten des Mitgliedstaats erhoben werden, in dessen Hoheitsgebiet der Verbraucher
seinen Wohnsitz hat.

(3) Die Vorschriften dieses Artikels lassen das Recht unberührt, eine Widerklage vor dem
Gericht zu erheben, bei dem die Klage selbst gemäß den Bestimmungen dieses Ab-
schnitts anhängig ist.

Artikel 17

Von den Vorschriften dieses Abschnitts kann im Wege der Vereinbarung nur abgewichen
werden:

1. wenn die Vereinbarung nach der Entstehung der Streitigkeit getroffen wird,

2. wenn sie dem Verbraucher die Befugnis einräumt, andere als die in diesem Abschnitt
angeführten Gerichte anzurufen, oder

3. wenn sie zwischen einem Verbraucher und seinem Vertragspartner, die zum Zeitpunkt
des Vertragsabschlusses ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in demselben
Mitgliedstaat haben, getroffen ist und die Zuständigkeit der Gerichte dieses Mitglied-
staats begründet, es sei denn, dass eine solche Vereinbarung nach dem Recht dieses
Mitgliedstaats nicht zulässig ist.

Abschnitt 5
Zuständigkeit für individuelle Arbeitsverträge

Artikel 18

(1) Bilden ein individueller Arbeitsvertrag oder Ansprüche aus einem individuellen Ar-
beitsvertrag den Gegenstand des Verfahrens, so bestimmt sich die Zuständigkeit un-
beschadet des Artikels 4 und des Artikels 5 Nummer 5 nach diesem Abschnitt.
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(2) Hat der Arbeitgeber, mit dem der Arbeitnehmer einen individuellen Arbeitsvertrag ge-
schlossen hat, im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats keinen Wohnsitz, besitzt er aber in
einem Mitgliedstaat eine Zweigniederlassung, Agentur oder sonstige Niederlassung, so
wird er für Streitigkeiten aus ihrem Betrieb so behandelt, wie wenn er seinen Wohnsitz
im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats hätte.

Artikel 19

Ein Arbeitgeber, der seinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat, kann ver-
klagt werden:

1. vor den Gerichten des Mitgliedstaats, in dem er seinen Wohnsitz hat, oder

2. in einem anderen Mitgliedstaat

a) vor dem Gericht des Ortes, an dem der Arbeitnehmer gewöhnlich seine Arbeit
verrichtet oder zuletzt gewöhnlich verrichtet hat, oder

b) wenn der Arbeitnehmer seine Arbeit gewöhnlich nicht in ein und demselben Staat
verrichtet oder verrichtet hat, vor dem Gericht des Ortes, an dem sich die Nie-
derlassung, die den Arbeitnehmer eingestellt hat, befindet bzw. befand.

Artikel 20

(1) Die Klage des Arbeitgebers kann nur vor den Gerichten des Mitgliedstaats erhoben
werden, in dessen Hoheitsgebiet der Arbeitnehmer seinen Wohnsitz hat.

(2) Die Vorschriften dieses Abschnitts lassen das Recht unberührt, eine Widerklage vor
dem Gericht zu erheben, bei dem die Klage selbst gemäß den Bestimmungen dieses
Abschnitts anhängig ist.

Artikel 21

Von den Vorschriften dieses Abschnitts kann im Wege der Vereinbarung nur abgewichen
werden,

1. wenn die Vereinbarung nach der Entstehung der Streitigkeit getroffen wird oder

2. wenn sie dem Arbeitnehmer die Befugnis einräumt, andere als die in diesem Abschnitt
angeführten Gerichte anzurufen.

Abschnitt 6
Ausschließliche Zuständigkeiten

Artikel 22

Ohne Rücksicht auf den Wohnsitz sind ausschließlich zuständig:
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1. für Klagen, welche dingliche Rechte an unbeweglichen Sachen sowie die Miete oder
Pacht von unbeweglichen Sachen zum Gegenstand haben, die Gerichte des Mitglied-
staats, in dem die unbewegliche Sache belegen ist. Jedoch sind für Klagen betreffend
die Miete oder Pacht unbeweglicher Sachen zum vorübergehenden privaten Gebrauch
für höchstens sechs aufeinander folgende Monate auch die Gerichte des Mitgliedstaats
zuständig, in dem der Beklagte seinen Wohnsitz hat, sofern es sich bei dem Mieter
oder Pächter um eine natürliche Person handelt und der Eigentümer sowie der Mieter
oder Pächter ihren Wohnsitz in demselben Mitgliedstaat haben;

2. für Klagen, welche die Gültigkeit, die Nichtigkeit oder die Auflösung einer Gesellschaft
oder juristischen Person oder die Gültigkeit der Beschlüsse ihrer Organe zum Gegen-
stand haben, die Gerichte des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Gesellschaft
oder juristische Person ihren Sitz hat. Bei der Entscheidung darüber, wo der Sitz sich
befindet, wendet das Gericht die Vorschriften seines Internationalen Privatrechts an;

3. für Klagen, welche die Gültigkeit von Eintragungen in öffentliche Register zum Ge-
genstand haben, die Gerichte des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Register
geführt werden;

4. für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Patenten, Marken, Mustern
und Modellen sowie ähnlicher Rechte, die einer Hinterlegung oder Registrierung bedür-
fen, zum Gegenstand haben, die Gerichte des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet
die Hinterlegung oder Registrierung beantragt oder vorgenommen worden ist oder auf-
grund eines Gemeinschaftsrechtsakts oder eines zwischenstaatlichen Übereinkommens
als vorgenommen gilt.
Unbeschadet der Zuständigkeit des Europäischen Patentamts nach dem am 5. Oktober
1973 in München unterzeichneten Übereinkommen über die Erteilung europäischer
Patente sind die Gerichte eines jeden Mitgliedstaats ohne Rücksicht auf den Wohnsitz
der Parteien für alle Verfahren ausschließlich zuständig, welche die Erteilung oder die
Gültigkeit eines europäischen Patents zum Gegenstand haben, das für diesen Staat
erteilt wurde;

5. für Verfahren, welche die Zwangsvollstreckung aus Entscheidungen zum Gegenstand
haben, die Gerichte des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Zwangsvollstre-
ckung durchgeführt werden soll oder durchgeführt worden ist.

Abschnitt 7
Vereinbarung über die Zuständigkeit

Artikel 23

(1) Haben die Parteien, von denen mindestens eine ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats hat, vereinbart, dass ein Gericht oder die Gerichte eines Mitgliedstaats
über eine bereits entstandene Rechtsstreitigkeit oder über eine künftige aus einem
bestimmten Rechtsverhältnis entspringende Rechtsstreitigkeit entscheiden sollen, so
sind dieses Gericht
oder die Gerichte dieses Mitgliedstaats zuständig. Dieses Gericht oder die Gerichte
dieses Mitgliedstaats sind ausschließlich zuständig, sofern die Parteien nichts anderes
vereinbart haben. Eine solche Gerichtsstandsvereinbarung muss geschlossen werden
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a) schriftlich oder mündlich mit schriftlicher Bestätigung,

b) in einer Form, welche den Gepflogenheiten entspricht, die zwischen den Parteien
entstanden sind, oder

c) im internationalen Handel in einer Form, die einem Handelsbrauch entspricht,
den die Parteien kannten oder kennen mussten und den Parteien von Verträgen
dieser Art in dem betreffenden Geschäftszweig allgemein kennen und regelmäßig
beachten.

(2) Elektronische Übermittlungen, die eine dauerhafte Aufzeichnung der Vereinbarung er-
möglichen, sind der Schriftform gleichgestellt.

(3) Wenn eine solche Vereinbarung von Parteien geschlossen wurde, die beide ihren Wohn-
sitz nicht im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats haben, so können die Gerichte der an-
deren Mitgliedstaaten nicht entscheiden, es sei denn, das vereinbarte Gericht oder die
vereinbarten Gerichte haben sich rechtskräftig für unzuständig erklärt.

(4) Ist in schriftlich niedergelegten trust-Bedingungen bestimmt, dass über Klagen gegen
einen Begründer, trustee oder Begünstigten eines trust ein Gericht oder die Gerichte
eines Mitgliedstaats entscheiden sollen, so ist dieses Gericht oder sind diese Gerichte
ausschließlich zuständig, wenn es sich um Beziehungen zwischen diesen Personen oder
ihre Rechte oder Pflichten im Rahmen des trust handelt.

(5) Gerichtsstandsvereinbarungen und entsprechende Bestimmungen in trust-Bedingun-
gen haben keine rechtliche Wirkung, wenn sie den Vorschriften der Artikel 13, 17
und 21 zuwiderlaufen oder wenn die Gerichte, deren Zuständigkeit abbedungen wird,
aufgrund des Artikels 22 ausschließlich zuständig sind.

Artikel 24

Sofern das Gericht eines Mitgliedstaats nicht bereits nach anderen Vorschriften dieser Ver-
ordnung zuständig ist, wird es zuständig, wenn sich der Beklagte vor ihm auf das Verfahren
einlässt. Dies gilt nicht, wenn der Beklagte sich einlässt, um den Mangel der Zuständigkeit
geltend zu machen oder wenn ein anderes Gericht aufgrund des Artikels 22 ausschließlich
zuständig ist.

Abschnitt 8
Prüfung der Zuständigkeit und der Zulässigkeit des Verfahrens

Artikel 25

Das Gericht eines Mitgliedstaats hat sich von Amts wegen für unzuständig zu erklären, wenn
es wegen einer Streitigkeit angerufen wird, für die das Gericht eines anderen Mitgliedstaats
aufgrund des Artikels 22 ausschließlich zuständig ist.
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Artikel 26

(1) Lässt sich der Beklagte, der seinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat
und der vor den Gerichten eines anderen Mitgliedstaats verklagt wird, auf das Verfah-
ren nicht ein, so hat sich das Gericht von Amts wegen für unzuständig zu erklären,
wenn seine Zuständigkeit nicht nach dieser Verordnung begründet ist.

(2) Das Gericht hat das Verfahren so lange auszusetzen, bis festgestellt ist, dass es dem
Beklagten möglich war, das verfahrenseinleitende Schriftstück oder ein gleichwertiges
Schriftstück so rechtzeitig zu empfangen, dass er sich verteidigen konnte oder dass alle
hierzu erforderlichen Maßnahmen getroffen worden sind.

(3) An die Stelle von Absatz 2 tritt Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr. 1348/2000
des Rates vom 29. Mai 2000 über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher
Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten 10,wenn das verfah-
renseinleitende Schriftstück oder ein gleichwertiges Schriftstück nach der genannten
Verordnung von einem Mitgliedstaat in einen anderen zu übermitteln war.

(4) Sind die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 nicht anwendbar, so gilt
Artikel 15 des Haager Übereinkommens vom 15. November 1965 über die Zustellung
gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- und Handelssa-
chen, wenn das verfahrenseinleitende Schriftstück oder ein gleichwertiges Schriftstück
nach dem genannten Übereinkommen zu übermitteln war.

Abschnitt 9
Rechtshängigkeit und im Zusammenhang stehende Verfahren

Artikel 27

(1) Werden bei Gerichten verschiedener Mitgliedstaaten Klagen wegen desselben Anspruchs
zwischen denselben Parteien anhängig gemacht, so setzt das später angerufene Gericht
das Verfahren von Amts wegen aus, bis die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Ge-
richts feststeht.

(2) Sobald die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststeht, erklärt sich das
später angerufene Gericht zugunsten dieses Gerichts für unzuständig.

Artikel 28

(1) Sind bei Gerichten verschiedener Mitgliedstaaten Klagen, die im Zusammenhang ste-
hen, anhängig, so kann jedes später angerufene Gericht das Verfahren aussetzen.

(2) Sind diese Klagen in erster Instanz anhängig, so kann sich jedes später angerufene
Gericht auf Antrag einer Partei auch für unzuständig erklären, wenn das zuerst an-
gerufene Gericht für die betreffenden Klagen zuständig ist und die Verbindung der
Klagen nach seinem Recht zulässig ist.

10ABl. L 160 vom 30.6.2000, S. 37.
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(3) Klagen stehen im Sinne dieses Artikels im Zusammenhang, wenn zwischen ihnen eine
so enge Beziehung gegeben ist, dass eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung
geboten erscheint, um zu vermeiden, dass in getrennten Verfahren widersprechende
Entscheidungen ergehen könnten.

Artikel 29

Ist für die Klagen die ausschließliche Zuständigkeit mehrerer Gerichte gegeben, so hat sich
das zuletzt angerufene Gericht zugunsten des zuerst angerufenen Gerichts für unzuständig
zu erklären.

Artikel 30

Für die Zwecke dieses Abschnitts gilt ein Gericht als angerufen:

1. zu dem Zeitpunkt, zu dem das verfahrenseinleitende Schriftstück oder ein gleichwerti-
ges Schriftstück bei Gericht eingereicht worden ist, vorausgesetzt, dass der Kläger es
in der Folge nicht versäumt hat, die ihm obliegenden Maßnahmen zu treffen, um die
Zustellung des Schriftstücks an den Beklagten zu bewirken, oder

2. falls die Zustellung an den Beklagten vor Einreichung des Schriftstücks bei Gericht zu
bewirken ist, zu dem Zeitpunkt, zu dem die für die Zustellung verantwortliche Stelle
das Schriftstück erhalten hat, vorausgesetzt, dass der Kläger es in der Folge nicht
versäumt hat, die ihm obliegenden Maßnahmen zu treffen, um das Schriftstück bei
Gericht einzureichen.

Abschnitt 10
Einstweilige Maßnahmen einschließlich solcher, die auf eine Sicherung gerichtet sind

Artikel 31

Die im Recht eines Mitgliedstaats vorgesehenen einstweiligen Maßnahmen einschließlich sol-
cher, die auf eine Sicherung gerichtet sind, können bei den Gerichten dieses Staates auch
dann beantragt werden, wenn für die Entscheidung in der Hauptsache das Gericht eines
anderen Mitgliedstaats aufgrund dieser Verordnung zuständig ist.

KAPITEL III
ANERKENNUNG UND VOLLSTRECKUNG

Artikel 32

Unter Entscheidung im Sinne dieser Verordnung ist jede von einem Gericht eines Mitglied-
staats erlassene Entscheidung zu verstehen, ohne Rücksicht auf ihre Bezeichnung wie Ur-
teil, Beschluss, Zahlungsbefehl oder Vollstreckungsbescheid, einschließlich des Kostenfestset-
zungsbeschlusses eines Gerichtsbediensteten.
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Abschnitt 1
Anerkennung

Artikel 33

(1) Die in einem Mitgliedstaat ergangenen Entscheidungen werden in den anderen Mit-
gliedstaaten anerkannt, ohne dass es hierfür eines besonderen Verfahrens bedarf.

(2) Bildet die Frage, ob eine Entscheidung anzuerkennen ist, als solche den Gegenstand
eines Streites, so kann jede Partei, welche die Anerkennung geltend macht, in dem
Verfahren nach den Abschnitten 2 und 3 dieses Kapitels die Feststellung beantragen,
dass die Entscheidung anzuerkennen ist.

(3) Wird die Anerkennung in einem Rechtsstreit vor dem Gericht eines Mitgliedstaats,
dessen Entscheidung von der Anerkennung abhängt, verlangt, so kann dieses Gericht
über die Anerkennung entscheiden.

Artikel 34

Eine Entscheidung wird nicht anerkannt, wenn

1. die Anerkennung der öffentlichen Ordnung (ordre public) des Mitgliedstaats, in dem
sie geltend gemacht wird, offensichtlich widersprechen würde;

2. dem Beklagten, der sich auf das Verfahren nicht eingelassen hat, das verfahrenseinlei-
tende Schriftstück oder ein gleichwertiges Schriftstück nicht so rechtzeitig und in einer
Weise zugestellt worden ist, dass er sich verteidigen konnte, es sei denn, der Beklagte
hat gegen die Entscheidung keinen Rechtsbehelf eingelegt, obwohl er die Möglichkeit
dazu hatte;

3. sie mit einer Entscheidung unvereinbar ist, die zwischen denselben Parteien in dem
Mitgliedstaat, in dem die Anerkennung geltend gemacht wird, ergangen ist;

4. sie mit einer früheren Entscheidung unvereinbar ist, die in einem anderen Mitgliedstaat
oder in einem Drittstaat zwischen denselben Parteien in einem Rechtsstreit wegen
desselben Anspruchs ergangen ist, sofern die frühere Entscheidung die notwendigen
Voraussetzungen für ihre Anerkennung in dem Mitgliedstaat erfüllt, in dem die Aner-
kennung geltend gemacht wird.

Artikel 35

(1) Eine Entscheidung wird ferner nicht anerkannt, wenn die Vorschriften der Abschnitte
3, 4 und 6 des Kapitels II verletzt worden sind oder wenn ein Fall des Artikels 72
vorliegt.

(2) Das Gericht oder die sonst befugte Stelle des Mitgliedstaats, in dem die Anerkennung
geltend gemacht wird, ist bei der Prüfung, ob eine der in Absatz 1 angeführten Zustän-
digkeiten gegeben ist, an die tatsächlichen Feststellungen gebunden, aufgrund deren
das Gericht des Ursprungsmitgliedstaats seine Zuständigkeit angenommen hat.
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(3) Die Zuständigkeit der Gerichte des Ursprungsmitgliedstaats darf, unbeschadet der Be-
stimmungen des Absatzes 1, nicht nachgeprüft werden. Die Vorschriften über die Zu-
ständigkeit gehören nicht zur öffentlichen Ordnung (ordre public) im Sinne des Artikels
34 Nummer 1.

Artikel 36

Die ausländische Entscheidung darf keinesfalls in der Sache selbst nachgeprüft werden.

Artikel 37

(1) Das Gericht eines Mitgliedstaats, vor dem die Anerkennung einer in einem anderen
Mitgliedstaat ergangenen Entscheidung geltend gemacht wird, kann das Verfahren
aussetzen, wenn gegen die Entscheidung ein ordentlicher Rechtsbehelf eingelegt worden
ist.

(2) Das Gericht eines Mitgliedstaats, vor dem die Anerkennung einer in Irland oder im
Vereinigten Königreich ergangenen Entscheidung geltend gemacht wird, kann das Ver-
fahren aussetzen, wenn die Vollstreckung der Entscheidung im Ursprungsmitgliedstaat
wegen der Einlegung eines Rechtsbehelfs einstweilen eingestellt ist.

Abschnitt 2
Vollstreckung

Artikel 38

(1) Die in einem Mitgliedstaat ergangenen Entscheidungen, die in diesem Staat vollstreck-
bar sind, werden in einem anderen Mitgliedstaat vollstreckt, wenn sie dort auf Antrag
eines Berechtigten für vollstreckbar erklärt worden sind.

(2) Im Vereinigten Königreich jedoch wird eine derartige Entscheidung in England und
Wales, in Schottland oder in Nordirland vollstreckt, wenn sie auf Antrag eines Berech-
tigten zur Vollstreckung in dem betreffenden Teil des Vereinigten Königreichs regis-
triert worden ist.

Artikel 39

(1) Der Antrag ist an das Gericht oder die sonst befugte Stelle zu richten, die in Anhang
II aufgeführt ist.

(2) Die örtliche Zuständigkeit wird durch den Wohnsitz des Schuldners oder durch den
Ort, an dem die Zwangsvollstreckung durchgeführt werden soll, bestimmt.

Artikel 40

(1) Für die Stellung des Antrags ist das Recht des Vollstreckungsmitgliedstaats maßge-
bend.
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(2) Der Antragsteller hat im Bezirk des angerufenen Gerichts ein Wahldomizil zu begrün-
den. Ist das Wahldomizil im Recht des Vollstreckungsmitgliedstaats nicht vorgesehen,
so hat der Antragsteller einen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen.

(3) Dem Antrag sind die in Artikel 53 angeführten Urkunden beizufügen.

Artikel 41

Sobald die in Artikel 53 vorgesehenen Förmlichkeiten erfüllt sind, wird die Entscheidung
unverzüglich für vollstreckbar erklärt, ohne dass eine Prüfung nach den Artikeln 34 und 35
erfolgt. Der Schuldner erhält in diesem Abschnitt des Verfahrens keine Gelegenheit, eine
Erklärung abzugeben.

Artikel 42

(1) Die Entscheidung über den Antrag auf Vollstreckbarerklärung wird dem Antragsteller
unverzüglich in der Form mitgeteilt, die das Recht des Vollstreckungsmitgliedstaats
vorsieht.

(2) Die Vollstreckbarerklärung und, soweit dies noch nicht geschehen ist, die Entscheidung
werden dem Schuldner zugestellt.

Artikel 43

(1) Gegen die Entscheidung über den Antrag auf Vollstreckbarerklärung kann jede Partei
einen Rechtsbehelf einlegen.

(2) Der Rechtsbehelf wird bei dem in Anhang III aufgeführten Gericht eingelegt.

(3) Über den Rechtsbehelf wird nach den Vorschriften entschieden, die für Verfahren mit
beiderseitigem rechtlichen Gehör maßgebend sind.

(4) Lässt sich der Schuldner auf das Verfahren vor dem mit dem Rechtsbehelf des An-
tragstellers befassten Gericht nicht ein, so ist Artikel 26 Absätze 2 bis 4 auch dann
anzuwenden, wenn der Schuldner seinen Wohnsitz nicht im Hoheitsgebiet eines Mit-
gliedstaats hat.

(5) Der Rechtsbehelf gegen die Vollstreckbarerklärung ist innerhalb eines Monats nach ih-
rer Zustellung einzulegen. Hat der Schuldner seinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines
anderen Mitgliedstaats als dem, in dem die Vollstreckbarerklärung ergangen ist, so
beträgt die Frist für den Rechtsbehelf zwei Monate und beginnt von dem Tage an zu
laufen, an dem die Vollstreckbarerklärung ihm entweder in Person oder in seiner Woh-
nung zugestellt worden ist. Eine Verlängerung dieser Frist wegen weiter Entfernung ist
ausgeschlossen.

Artikel 44

Gegen die Entscheidung, die über den Rechtsbehelf ergangen ist, kann nur ein Rechtsbehelf
nach Anhang IV eingelegt werden.
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Artikel 45

(1) Die Vollstreckbarerklärung darf von dem mit einem Rechtsbehelf nach Artikel 43 oder
Artikel 44 befassten Gericht nur aus einem der in den Artikeln 34 und 35 aufgeführ-
ten Gründe versagt oder aufgehoben werden. Das Gericht erlässt seine Entscheidung
unverzüglich.

(2) Die ausländische Entscheidung darf keinesfalls in der Sache selbst nachgeprüft werden.

Artikel 46

(1) Das nach Artikel 43 oder Artikel 44 mit dem Rechtsbehelf befasste Gericht kann auf
Antrag des Schuldners das Verfahren aussetzen, wenn gegen die Entscheidung im Ur-
sprungsmitgliedstaat ein ordentlicher Rechtsbehelf eingelegt oder die Frist für einen
solchen Rechtsbehelf noch nicht verstrichen ist; in letzterem Fall kann das Gericht eine
Frist bestimmen, innerhalb deren der Rechtsbehelf einzulegen ist.

(2) Ist die Entscheidung in Irland oder im Vereinigten Königreich ergangen, so gilt jeder
im Ursprungsmitgliedstaat statthafte Rechtsbehelf als ordentlicher Rechtsbehelf im
Sinne von Absatz 1.

(3) Das Gericht kann auch die Zwangsvollstreckung von der Leistung einer Sicherheit, die
es bestimmt, abhängig machen.

Artikel 47

(1) Ist eine Entscheidung nach dieser Verordnung anzuerkennen, so ist der Antragsteller
nicht daran gehindert, einstweilige Maßnahmen einschließlich solcher, die auf eine Si-
cherung gerichtet sind, nach dem Recht des Vollstreckungsmitgliedstaats in Anspruch
zu nehmen, ohne dass es einer Vollstreckbarerklärung nach Artikel 41 bedarf.

(2) Die Vollstreckbarerklärung gibt die Befugnis, solche Maßnahmen zu veranlassen.

(3) Solange die in Artikel 43 Absatz 5 vorgesehene Frist für den Rechtsbehelf gegen die
Vollstreckbarerklärung läuft und solange über den Rechtsbehelf nicht entschieden ist,
darf die Zwangsvollstreckung in das Vermögen des Schuldners nicht über Maßnahmen
zur Sicherung hinausgehen.

Artikel 48

(1) Ist durch die ausländische Entscheidung über mehrere mit der Klage geltend gemachte
Ansprüche erkannt und kann die Vollstreckbarerklärung nicht für alle Ansprüche erteilt
werden, so erteilt das Gericht oder die sonst befugte Stelle sie für einen oder mehrere
dieser Ansprüche.

(2) Der Antragsteller kann beantragen, dass die Vollstreckbarerklärung nur für einen Teil
des Gegenstands der Verurteilung erteilt wird.
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Artikel 49

Ausländische Entscheidungen, die auf Zahlung eines Zwangsgelds lauten, sind im Vollstre-
ckungsmitgliedstaat nur vollstreckbar, wenn die Höhe des Zwangsgelds durch die Gerichte
des Ursprungsmitgliedstaats endgültig festgesetzt ist.

Artikel 50

Ist dem Antragsteller im Ursprungsmitgliedstaat ganz oder teilweise Prozesskostenhilfe oder
Kosten- und Gebührenbefreiung gewährt worden, so genießt er in dem Verfahren nach diesem
Abschnitt hinsichtlich der Prozesskostenhilfe oder der Kostenund Gebührenbefreiung die
günstigste Behandlung, die das Recht des Vollstreckungsmitgliedstaats vorsieht.

Artikel 51

Der Partei, die in einem Mitgliedstaat eine in einem anderen Mitgliedstaat ergangene Ent-
scheidung vollstrecken will, darf wegen ihrer Eigenschaft als Ausländer oder wegen Fehlens
eines inländischen Wohnsitzes oder Aufenthalts eine Sicherheitsleistung oder Hinterlegung,
unter welcher Bezeichnung es auch sei, nicht auferlegt werden.

Artikel 52

Im Vollstreckungsmitgliedstaat dürfen im Vollstreckbarerklärungsverfahren keine nach dem
Streitwert abgestuften Stempelabgaben oder Gebühren erhoben werden.

Abschnitt 3
Gemeinsame Vorschriften

Artikel 53

(1) Die Partei, die die Anerkennung einer Entscheidung geltend macht oder eine Voll-
streckbarerklärung beantragt, hat eine Ausfertigung der Entscheidung vorzulegen, die
die für ihre Beweiskraft erforderlichen Voraussetzungen erfüllt.

(2) Unbeschadet des Artikels 55 hat die Partei, die eine Vollstreckbarerklärung beantragt,
ferner die Bescheinigung nach Artikel 54 vorzulegen.

Artikel 54

Das Gericht oder die sonst befugte Stelle des Mitgliedstaats, in dem die Entscheidung er-
gangen ist, stellt auf Antrag die Bescheinigung unter Verwendung des Formblatts in Anhang
V dieser Verordnung aus.
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Artikel 55

(1) Wird die Bescheinigung nach Artikel 54 nicht vorgelegt, so kann das Gericht oder die
sonst befugte Stelle eine Frist bestimmen, innerhalb deren die Bescheinigung vorzule-
gen ist, oder sich mit einer gleichwertigen Urkunde begnügen oder von der Vorlage der
Bescheinigung befreien, wenn es oder sie eine weitere Klärung nicht für erforderlich
hält.

(2) Auf Verlangen des Gerichts oder der sonst befugten Stelle ist eine Übersetzung der Ur-
kunden vorzulegen. Die Übersetzung ist von einer hierzu in einem der Mitgliedstaaten
befugten Person zu beglaubigen.

Artikel 56

Die in Artikel 53 und in Artikel 55 Absatz 2 angeführten Urkunden sowie die Urkunde über
die Prozessvollmacht, falls eine solche erteilt wird, bedürfen weder der Legalisation noch
einer ähnlichen Förmlichkeit.

KAPITEL IV
ÖFFENTLICHE URKUNDEN UND PROZESSVERGLEICHE

Artikel 57

(1) Öffentliche Urkunden, die in einem Mitgliedstaat aufgenommen und vollstreckbar sind,
werden in einem anderen Mitgliedstaat auf Antrag in dem Verfahren nach den Arti-
keln 38 ff. für vollstreckbar erklärt. Die Vollstreckbarerklärung ist von dem mit einem
Rechtsbehelf nach Artikel 43 oder Artikel 44 befassten Gericht nur zu versagen oder
aufzuheben, wenn die Zwangsvollstreckung aus der Urkunde der öffentlichen Ordnung
(ordre public) des Vollstreckungsmitgliedstaats offensichtlich widersprechen würde.

(2) Als öffentliche Urkunden im Sinne von Absatz 1 werden auch vor Verwaltungsbe-
hörden geschlossene oder von ihnen beurkundete Unterhaltsvereinbarungen oder -
verpflichtungen angesehen.

(3) Die vorgelegte Urkunde muss die Voraussetzungen für ihre Beweiskraft erfüllen, die in
dem Mitgliedstaat, in dem sie aufgenommen wurde, erforderlich sind.

(4) Die Vorschriften des Abschnitts 3 des Kapitels III sind sinngemäß anzuwenden. Die be-
fugte Stelle des Mitgliedstaats, in dem eine öffentliche Urkunde aufgenommen worden
ist, stellt auf Antrag die Bescheinigung unter Verwendung des Formblatts in Anhang
VI dieser Verordnung aus.

Artikel 58

Vergleiche, die vor einem Gericht im Laufe eines Verfahrens geschlossen und in dem Mit-
gliedstaat, in dem sie errichtet wurden, vollstreckbar sind, werden in dem Vollstreckungsmit-
gliedstaat unter denselben Bedingungen wie öffentliche Urkunden vollstreckt. Das Gericht
oder die sonst befugte Stelle des Mitgliedstaats, in dem ein Prozessvergleich geschlossen wor-
den ist, stellt auf Antrag die Bescheinigung unter Verwendung des Formblatts in Anhang V
dieser Verordnung aus.
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KAPITEL V
ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

Artikel 59

(1) Ist zu entscheiden, ob eine Partei im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats, dessen Gerichte
angerufen sind, einen Wohnsitz hat, so wendet das Gericht sein Recht an.

(2) Hat eine Partei keinen Wohnsitz in dem Mitgliedstaat, dessen Gerichte angerufen sind,
so wendet das Gericht, wenn es zu entscheiden hat, ob die Partei einen Wohnsitz in
einem anderen Mitgliedstaat hat, das Recht dieses Mitgliedstaats an.

Artikel 60

(1) Gesellschaften und juristische Personen haben für die Anwendung dieser Verordnung
ihren Wohnsitz an dem Ort, an dem sich

a) ihr satzungsmäßiger Sitz,

b) ihre Hauptverwaltung oder

c) ihre Hauptniederlassung

befindet.

(2) Im Falle des Vereinigten Königreichs und Irlands ist unter dem Ausdruck satzungs-
mäßiger Sitz das registered office oder, wenn ein solches nirgendwo besteht, der place
of incorporation (Ort der Erlangung der Rechtsfähigkeit) oder, wenn ein solcher nir-
gendwo besteht, der Ort, nach dessen Recht die formation (Gründung) erfolgt ist, zu
verstehen.

(3) Um zu bestimmen, ob ein trust seinen Sitz in dem Vertragsstaat hat, bei dessen Ge-
richten die Klage anhängig ist, wendet das Gericht sein Internationales Privatrecht
an.

Artikel 61

Unbeschadet günstigerer innerstaatlicher Vorschriften können Personen, die ihren Wohnsitz
im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats haben und die vor den Strafgerichten eines anderen
Mitgliedstaats, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen, wegen einer fahrlässig began-
genen Straftat verfolgt werden, sich von hierzu befugten Personen vertreten lassen, selbst
wenn sie persönlich nicht erscheinen. Das Gericht kann jedoch das persönliche Erscheinen
anordnen; wird diese Anordnung nicht befolgt, so braucht die Entscheidung, die über den
Anspruch aus einem Rechtsverhältnis des Zivilrechts ergangen ist, ohne dass sich der Ange-
klagte verteidigen konnte, in den anderen Mitgliedstaaten weder anerkannt noch vollstreckt
zu werden.
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Artikel 62

Bei den summarischen Verfahren betalningsföreläggande (Mahnverfahren) und handräck-
ning (Beistandsverfahren) in Schweden umfasst der Begriff Gericht auch die schwedische
kronofogdemyndighet (Amt für Beitreibung).

Artikel 63

(1) Eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet Luxemburgs hat und vor dem Ge-
richt eines anderen Mitgliedstaats aufgrund des Artikels 5 Nummer 1 verklagt wird,
hat die Möglichkeit, die Unzuständigkeit dieses Gerichts geltend zu machen, wenn sich
der Bestimmungsort für die Lieferung beweglicher Sachen oder die Erbringung von
Dienstleistungen in Luxemburg befindet.

(2) Befindet sich der Bestimmungsort für die Lieferung beweglicher Sachen oder die Er-
bringung von Dienstleistungen nach Absatz 1 in Luxemburg, so ist eine Gerichtsstands-
vereinbarung nur rechtswirksam, wenn sie schriftlich oder mündlich mit schriftlicher
Bestätigung im Sinne von Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe a) angenommen wurde.

(3) Der vorliegende Artikel ist nicht anwendbar auf Verträge über Finanzdienstleistungen.

(4) Dieser Artikel gilt für die Dauer von sechs Jahren ab Inkrafttreten dieser Verordnung.

Artikel 64

(1) Bei Streitigkeiten zwischen dem Kapitän und einem Mitglied der Mannschaft eines in
Griechenland oder in Portugal eingetragenen Seeschiffs über die Heuer oder sonstige
Bedingungen des Dienstverhältnisses haben die Gerichte eines Mitgliedstaats zu über-
prüfen, ob der für das Schiff zuständige diplomatische oder konsularische Vertreter von
der Streitigkeit unterrichtet worden ist. Sie können entscheiden, sobald dieser Vertreter
unterrichtet ist.

(2) Dieser Artikel gilt für die Dauer von sechs Jahren ab Inkrafttreten dieser Verordnung.

Artikel 65

(1) Die in Artikel 6 Nummer 2 und Artikel 11 für eine Gewährleistungs- oder Interventions-
klage vorgesehene Zuständigkeit kann weder in Deutschland noch in Österreich geltend
gemacht werden. Jede Person, die ihren Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat hat,
kann vor Gericht geladen werden

a) in Deutschland nach den §§68 und 72 bis 74 der Zivilprozessordnung, die für die
Streitverkündung gelten,

b) in Österreich nach §21 der Zivilprozessordnung, der für die Streitverkündung gilt.

(2) Entscheidungen, die in den anderen Mitgliedstaaten aufgrund des Artikels 6 Nummer
2 und des Artikels 11 ergangen sind, werden in Deutschland und in Österreich nach
Kapitel III anerkannt und vollstreckt. Die Wirkungen, welche die in diesen Staaten
ergangenen Entscheidungen nach Absatz 1 gegenüber Dritten haben, werden auch in
den anderen Mitgliedstaaten anerkannt.
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KAPITEL VI
ÜBERGANGSVORSCHRIFTEN

Artikel 66

(1) Die Vorschriften dieser Verordnung sind nur auf solche Klagen und öffentliche Urkun-
den anzuwenden, die erhoben bzw. aufgenommen worden sind, nachdem diese Verord-
nung in Kraft getreten ist.

(2) Ist die Klage im Ursprungsmitgliedstaat vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung erho-
ben worden, so werden nach diesem Zeitpunkt erlassene Entscheidungen nach Maßgabe
des Kapitels III anerkannt und zur Vollstreckung zugelassen,

a) wenn die Klage im Ursprungsmitgliedstaat erhoben wurde, nachdem das Brüsse-
ler Übereinkommen oder das Übereinkommen von Lugano sowohl im Ursprungs-
mitgliedstaat als auch in dem Mitgliedstaat, in dem die Entscheidung geltend
gemacht wird, in Kraft getreten war;

b) in allen anderen Fällen, wenn das Gericht aufgrund von Vorschriften zuständig
war, die mit den Zuständigkeitsvorschriften des Kapitels II oder eines Abkommens
übereinstimmen, das im Zeitpunkt der Klageerhebung zwischen dem Ursprungs-
mitgliedstaat und dem Mitgliedstaat, in dem die Entscheidung geltend gemacht
wird, in Kraft war.

KAPITEL VII
VERHÄLTNIS ZU ANDEREN RECHTSINSTRUMENTEN

Artikel 67

Diese Verordnung berührt nicht die Anwendung der Bestimmungen, die für besondere Rechts-
gebiete die gerichtliche Zuständigkeit oder die Anerkennung und Vollstreckung von Entschei-
dungen regeln und in gemeinschaftlichen Rechtsakten oder in dem in Ausführung dieser Akte
harmonisierten einzelstaatlichen Recht enthalten sind.

Artikel 68

(1) Diese Verordnung tritt im Verhältnis zwischen den Mitgliedstaaten an die Stelle des
Brüsseler Übereinkommens, außer hinsichtlich der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten,
die in den territorialen Anwendungsbereich dieses Übereinkommens fallen und auf-
grund der Anwendung von Artikel 299 des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft von der vorliegenden Verordnung ausgeschlossen sind.

(2) Soweit diese Verordnung die Bestimmungen des Brüsseler Übereinkommens zwischen
den Mitgliedstaaten ersetzt, gelten Verweise auf dieses Übereinkommen als Verweise
auf die vorliegende Verordnung.
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Artikel 69

Diese Verordnung ersetzt unbeschadet des Artikels 66 Absatz 2 und des Artikels 70 im
Verhältnis zwischen den Mitgliedstaaten die nachstehenden Abkommen und Verträge:

das am 8. Juli 1899 in Paris unterzeichnete belgisch-französische Abkommen über die ge-
richtliche Zuständigkeit, die Anerkennung und die Vollstreckung von gerichtlichen Ent-
scheidungen, Schiedssprüchen und öffentlichen Urkunden;

das am 28. März 1925 in Brüssel unterzeichnete belgischniederländische Abkommen über
die Zuständigkeit der Gerichte, den Konkurs sowie die Anerkennung und die Vollstre-
ckung von gerichtlichen Entscheidungen, Schiedssprüchen und öffentlichen Urkunden;

das am 3. Juni 1930 in Rom unterzeichnete französisch-italienische Abkommen über die
Vollstreckung gerichtlicher Urteile in Zivil- und Handelssachen;

das am 9. März 1936 in Rom unterzeichnete deutsch-italienische Abkommen über die Aner-
kennung und Vollsteckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen;

das am 25. Oktober 1957 in Wien unterzeichnete belgisch-österreichische Abkommen über
die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und
öffentlichen Urkunden betreffend Unterhaltsverpflichtungen;

das am 30. Juni 1958 in Bonn unterzeichnete deutsch-belgische Abkommen über die gegen-
seitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, Schiedss-
prüchen und öffentlichen Urkunden in Zivil- und Handelssachen;

das am 17. April 1959 in Rom unterzeichnete niederländisch-italienische Abkommen über
die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Han-
delssachen;

den am 6. Juni 1959 in Wien unterzeichneten deutsch-österreichischen Vertrag über die
gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, Ver-
gleichen und öffentlichen Urkunden in Zivil- und Handelssachen;

das am 16. Juni 1959 in Wien unterzeichnete belgisch-österreichische Abkommen über
die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen,
Schiedssprüchen und öffentlichen Urkunden auf dem Gebiet des Zivil- und Handels-
rechts;

den am 4. November 1961 in Athen unterzeichneten Vertrag zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und dem Königreich Griechenland über die gegenseitige Anerkennung
und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, Vergleichen und öffentlichen Ur-
kunden in Zivil- und Handelssachen;

das am 6. April 1962 in Rom unterzeichnete belgisch-italienische Abkommen über die Aner-
kennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und anderen vollstreck-
baren Titeln in Zivil- und Handelssachen;

den am 30. August 1962 in Den Haag unterzeichneten deutsch-niederländischen Vertrag
über gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen und
anderer Schuldtitel in Zivil- und Handelssachen;

www.fifoost.org



Verhältnis zu anderen Rechtsinstrumenten 29

das am 6. Februar 1963 in Den Haag unterzeichnete niederländisch-österreichische Abkom-
men über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entschei-
dungen und öffentlichen Urkunden auf dem Gebiet des Zivil- und Handelsrechts;

das am 15. Juli 1966 in Wien unterzeichnete französischösterreichische Abkommen über die
Anerkennung und die Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und öffentlichen
Urkunden auf dem Gebiet des Zivil- und Handelsrechts;

das am 28. Mai 1969 in Paris unterzeichnete französisch-spanische Abkommen über die An-
erkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und Schiedssprüchen
in Zivil- und Handelssachen;

das am 29. Juli 1971 in Luxemburg unterzeichnete luxemburgisch-österreichische Abkom-
men über die Anerkennung und die Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen
und öffentlichen Urkunden auf dem Gebiet des Zivil- und Handelsrechts;

das am 16. November 1971 in Rom unterzeichnete italienisch-österreichische Abkommen
über die Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen in Zivil-
und Handelssachen, von gerichtlichen Vergleichen und von Notariatsakten;

das am 22. Mai 1973 in Madrid unterzeichnete italienisch-spanische Abkommen über die
Rechtshilfe und die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in
Zivil- und Handelssachen;

das am 11. Oktober 1977 in Kopenhagen unterzeichnete Übereinkommen zwischen Däne-
mark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden über die Anerkennung und Vollstre-
ckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivilsachen;

das am 16. September 1982 in Stockholm unterzeichnete österreichisch-schwedische Abkom-
men über die Anerkennung und die Vollstreckung von Entscheidungen in Zivilsachen;

den am 14. November 1983 in Bonn unterzeichneten deutsch-spanischen Vertrag über die
Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und Vergleichen
sowie vollstreckbaren öffentlichen Urkunden in Zivil- und Handelssachen;

das am 17. Februar 1984 in Wien unterzeichnete österreichisch-spanische Abkommen über
die Anerkennung und die Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, Vergleichen
und vollstreckbaren öffentlichen Urkunden in Zivil- und Handelssachen;

das am 17. November 1986 in Wien unterzeichnete finnisch-österreichische Abkommen über
die Anerkennung und die Vollstreckung von Entscheidungen in Zivilsachen;
und, insoweit als er in Kraft ist,

den am 24. November 1961 in Brüssel unterzeichneten belgisch-niederländisch-luxemburgischen
Vertrag über die gerichtliche Zuständigkeit, den Konkurs, die Anerkennung und die
Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, Schiedssprüchen und öffentlichen Ur-
kunden.

Artikel 70

(1) Die in Artikel 69 angeführten Abkommen und Verträge behalten ihre Wirksamkeit für
die Rechtsgebiete, auf die diese Verordnung nicht anzuwenden ist.
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(2) Sie bleiben auch weiterhin für die Entscheidungen und die öffentlichen Urkunden wirk-
sam, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung ergangen oder aufgenommen sind.

Artikel 71

(1) Diese Verordnung lässt Übereinkommen unberührt, denen die Mitgliedstaaten ange-
hören und die für besondere Rechtsgebiete die gerichtliche Zuständigkeit, die Anerken-
nung oder die Vollstreckung von Entscheidungen regeln.

(2) Um eine einheitliche Auslegung des Absatzes 1 zu sichern, wird dieser Absatz in fol-
gender Weise angewandt:

a) Diese Verordnung schließt nicht aus, dass ein Gericht eines Mitgliedstaats, der
Vertragspartei eines Übereinkommens über ein besonderes Rechtsgebiet ist, seine
Zuständigkeit auf ein solches Übereinkommen stützt, und zwar auch dann, wenn
der Beklagte seinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat, der nicht
Vertragspartei eines solchen Übereinkommens ist. In jedem Fall wendet dieses
Gericht Artikel 26 dieser Verordnung an.

b) Entscheidungen, die in einem Mitgliedstaat von einem Gericht erlassen worden
sind, das seine Zuständigkeit auf ein Übereinkommen über ein besonderes Rechts-
gebiet gestützt hat, werden in den anderen Mitgliedstaaten nach dieser Verord-
nung anerkannt und vollstreckt.
Sind der Ursprungsmitgliedstaat und der ersuchte Mitgliedstaat Vertragsparteien
eines Übereinkommens über ein besonderes Rechtsgebiet, welches die Vorausset-
zungen für die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen regelt, so
gelten diese Voraussetzungen. In jedem Fall können die Bestimmungen dieser
Verordnung über das Verfahren zur Anerkennung und Vollstreckung von Ent-
scheidungen angewandt werden.

Artikel 72

Diese Verordnung lässt Vereinbarungen unberührt, durch die sich die Mitgliedstaaten vor
Inkrafttreten dieser Verordnung nach Artikel 59 des Brüsseler Übereinkommens verpflichtet
haben, Entscheidungen der Gerichte eines anderen Vertragsstaats des genannten Überein-
kommens gegen Beklagte, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Hoheitsge-
biet eines dritten Staates haben, nicht anzuerkennen, wenn die Entscheidungen in den Fällen
des Artikels 4 des genannten Übereinkommens nur in einem der in Artikel 3 Absatz 2 des
genannten Übereinkommens angeführten Gerichtsstände ergehen können.

KAPITEL VIII
SCHLUSSVORSCHRIFTEN

Artikel 73

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Wirtschafts- und
Sozialausschuss spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung einen Bericht
über deren Anwendung vor. Diesem Bericht sind gegebenenfalls Vorschläge zur Anpassung
der Verordnung beizufügen.
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Artikel 74

(1) Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission die Texte, durch welche die Listen
in den Anhängen I bis IV geändert werden. Die Kommission passt die betreffenden
Anhänge entsprechend an.

(2) Aktualisierungen oder technische Anpassungen der in den Anhängen V und VI wie-
dergegebenen Formblätter werden nach dem in Artikel 75 Absatz 2 genannten Bera-
tungsverfahren beschlossen.

Artikel 75

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die Artikel 3 und 7 des Beschlusses
1999/468/EG.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 76

Diese Verordnung tritt am 1. März 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß dem Vertrag zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft unmittelbar in den Mitgliedstaaten.

Geschehen zu Brüssel am 22. Dezember 2000.

Im Namen des Rates
Der Präsident

C. PIERRET

ANHANG I

Innerstaatliche Zuständigkeitsvorschriften im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 und Artikel 4
Absatz 2

ie innerstaatlichen Zuständigkeitsvorschriften im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 und Artikel
4 Absatz 2 sind die folgenen:

– in Belgien: Artikel 15 des Zivilgesetzbuches (Code civil Burgerlijk Wetboek) sowie
Artikel 638 der Zivilprozessordnung (Code judiciaire Gerechtelijk Wetboek);

– in Deutschland: §23 der Zivilprozessordnung;

– in Griechenland: Artikel 40 der Zivilprozessordnung (Jþdijay PokisijÞy Dijomolßay);

– in Frankreich: Artikel 14 und 15 des Zivilgesetzbuches (Code civil);

– in Irland: Vorschriften, nach denen die Zuständigkeit durch Zustellung eines verfah-
renseinleitenden Schriftstücks an den Beklagten während dessen vorübergehender An-
wesenheit in Irland begründet wird;
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– in Italien: Artikel 3 und 4 des Gesetzes Nr. 218 vom 31. Mai 1995;

– in Luxemburg: Artikel 14 und 15 des Zivilgesetzbuches (Code civil);

– in den Niederlanden: Artikel 126 Absatz 3 und Artikel 127 der Zivilprozessordnung
(Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering);

– in Österreich: §99 der Jurisdiktionsnorm;

– in Portugal: Artikel 65 und Artikel 65 A der Zivilprozessordnung (Código de Processo
Civil) und Artikel 11 der Arbeitsprozessordnung (Código de Processo de Trabalho);

– in Finnland: Kapitel 10 §1 Absatz 1 Sätze 2, 3 und 4 der Prozessordnung (oikeuden-
käymiskaari/rättegångsbalken);

– in Schweden: Kapitel 10 §3 Absatz 1 Satz 1 der Prozessordnung (rättegångsbalken).

– im Vereinigten Königreich: Vorschriften, nach denen die Zuständigkeit begründet wird
durch:

a) die Zustellung eines verfahrenseinleitenden Schriftstücks an den Beklagten wäh-
rend dessen vorübergehender Anwesenheit im Vereinigten Königreich;

b) das Vorhandensein von Vermögenswerten des Beklagten im Vereinigten König-
reich oder

c) die Beschlagnahme von Vermögenswerten im Vereinigten Königreich durch den
Kläger.

ANHANG II

nträge nach Artikel 39 sind bei folgenden Gerichten oder sonst befugten Stellen einzubringen:

– in Belgien beim tribunal de première instance oder bei der rechtbank van eerste aanleg
oder beim erstinstanzlichen Gericht;

– in Deutschland beim Vorsitzenden einer Kammer des Landgerichts;

– in Griechenland beim LomolekÝy Pqxsodijeßo;

– in Spanien beim Juzgado de Primera Instancia;

– in Frankreich beim Präsidenten des tribunal de grande instance;

– in Irland beim High Court;

– in Italien bei der Corte d’appello;

– in Luxemburg beim Präsidenten des tribunal d’arrondissement;

– in den Niederlanden beim Präsidenten der arrondissementsrechtbank;

– in Österreich beim Bezirksgericht;

www.fifoost.org



ANHANG III 33

– in Portugal beim Tribunal de Comarca;

– in Finnland beim käräjäoikeus/tingsrätt;

– in Schweden beim Svea hovrätt;

– im Vereinigten Königreich:

a) in England und Wales beim High Court of Justice oder für Entscheidungen in
Unterhaltssachen beim Magistrates’ Court über den Secretary of State;

b) in Schottland beim Court of Session oder für Entscheidungen in Unterhaltssachen
beim Sheriff Court über den Secretary of State;

c) in Nordirland beim High Court of Justice oder für Entscheidungen in Unter-
haltssachen beim Magistrates’ Court über den Secretary of State.

d) In Gibraltar beim Supreme Court of Gibraltar oder für Entscheidungen in Un-
terhaltssachen beim Magistrates’ Court über den Attorney General of Gibraltar.

ANHANG III

Die Rechtsbehelfe nach Artikel 43 Absatz 2 sind bei folgenden Gerichten der Mitgliedstaaten
einzulegen:

– in Belgien:

a) im Falle des Schuldners beim tribunal de première instance oder bei der rechtbank
van eerste aanleg oder beim erstinstanzlichen Gericht;

b) im Falle des Antragstellers bei der cour d’appel oder beim hof van beroep;

– in Deutschland beim Oberlandesgericht;

– in Griechenland beim Eueseßo;

– in Spanien bei der Audiencia Provincial;

– in Frankreich bei der cour d’appel;

– in Irland beim High Court;

– in Italien bei der corte d’appello;

– in Luxemburg bei der Cour supérieure de Justice als Berufungsinstanz für Zivilsachen;

– in den Niederlanden:

a) im Falle des Schuldners bei der arrondissementsrechtbank,

b) im Falle des Antragstellers beim gerechtshof;

– Österreich beim Bezirksgericht;

– Portugal beim Tribunal de Relação;
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– Finnland hovioikeus/hovrätt;

– Schweden beim Svea hovrätt;

– Vereinigten Königreich:

a) in England und Wales beim High Court of Justice oder für Entscheidungen in
Unterhaltssachen beim Magistrates’ Court;

b) in Schottland beim Court of Session oder für Entscheidungen in Unterhaltssachen
beim Sheriff Court;

c) in Nordirland beim High Court of Justice oder für Entscheidungen in Unter-
haltssachen beim Magistrates’ Court;

d) in Gibraltar beim Supreme Court of Gibraltar oder für Entscheidungen in Unter-
haltssachen beim Magistrates’ Court.

ANHANG IV

Nach Artikel 44 können folgende Rechtsbehelfe eingelegt werden:

– in Belgien, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Luxemburg und den Niederlan-
den: die Kassationsbeschwerde,

in Deutschlan

– d: die Rechtsbeschwerde,

– in Irland: ein auf Rechtsfragen beschränkter Rechtsbehelf beim Supreme Court,

– in Österreich: der Revisionsrekurs,

– in Portugal: ein auf Rechtsfragen beschränkter Rechtsbehelf,

– in Finnland: ein Rechtsbehelf beim korkein oikeus/högsta domstolen,

– in Schweden: ein Rechtsbehelf beim Högsta domstolen,

– im Vereinigten Königreich: ein einziger auf Rechtsfragen beschränkter Rechtsbehelf.
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ANHANG V

Bescheinigung nach den Artikeln 54 und 58 der Verordnung betreffend gerichtliche Entschei-
dungen und Prozessvergleiche

(Deutsch, alemán, allemand, tedesco, ... )

1 Ursprungsmitgliedstaat

2 Gericht oder sonst befugte Stelle, das/die die vorliegende Bescheinigung ausgestellt
hat

2.1 Name
2.2 Anschrift
2.3 Tel./Fax/E-mail

3 Gericht, das die Entscheidung erlassen hat/vor dem der Prozessvergleich geschlossen
wurde11

3.1 Bezeichnung des Gerichts
3.2 Gerichtsort

4 Entscheidung/Prozessvergleich12

4.1 Datum
4.2 Aktenzeichen
4.3 Die Parteien der Entscheidung/des Prozessvergleichs13

4.3.1 Name(n) des (der) Kläger(s)
4.3.2 Name(n) des (der) Beklagten
4.3.3 gegebenenfalls Name(n) (der) anderen(r) Partei(en)

4.4 Datum der Zustellung des verfahrenseinleitenden Schriftstücks, wenn die Ent-
scheidung in einem Verfahren erging, auf das sich der Beklagte nicht eingelassen
hat

4.5 Wortlaut des Urteilsspruchs/des Prozessvergleichs14 in der Anlage zu dieser Be-
scheinigung

5 Namen der Parteien, denen Prozesskostenhilfe gewährt wurde

Die Entscheidung/der Prozessvergleich15 ist im Ursprungsmitgliedstaat vollstreckbar (Arti-
kel 38 und 58 der Verordnung) gegen:

Name:

Geschehen zu . . . . . . . . . . . . . . . . . am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unterschrift und/oder Dienstsiegel
11Nichtzutreffendes streichen.
12Nichtzutreffendes streichen.
13Nichtzutreffendes streichen.
14Nichtzutreffendes streichen.
15Nichtzutreffendes streichen.
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ANHANG VI

Bescheinigung nach Artikel 57 Absatz 4 der Verordnung betreffend öffentliche Urkunden

(Deutsch, alemán, allemand, tedesco, )

1 Ursprungsmitgliedstaat

2 Befugte Stelle, die die vorliegende Bescheinigung ausgestellt hat

2.1 Name

2.2 Anschrift

2.3 Tel./Fax/E-Mail

3 Befugte Stelle, aufgrund deren Mitwirkung eine öffentliche Urkunde vorliegt

3.1 Stelle, die an der Aufnahme der öffentlichen Urkunde beteiligt war (falls zutref-
fend)

3.1.1 Name und Bezeichnung dieser Stelle
3.1.2 Sitz dieser Stelle

3.2 Stelle, die die öffentliche Urkunde registriert hat (falls zutreffend)

3.2.1 Art der Stelle
3.2.2 Sitz dieser Stelle

4 Öffentliche Urkunde

4.1 Bezeichnung der Urkunde

4.2 Datum

4.2.1 an dem die Urkunde aufgenommen wurde
4.2.2 falls abweichend: an dem die Urkunde registriert wurde

4.3 Aktenzeichen

4.4 Die Parteien der Urkunde

4.4.1 Name des Gläubigers
4.4.2 Name des Schuldners

5 Wortlaut der vollstreckbaren Verpflichtung in der Anlage zu dieser Bescheinigung

Die öffentliche Urkunde ist im Ursprungsmitgliedstaat gegen den Schuldner vollstreckbar
(Artikel 57 Absatz 1 der Verordnung)

Geschehen zu . . . . . . . . . . . . . . . . . am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unterschrift und/oder Dienstsiegel
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